
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe: Leitungs- und Führungskräfte aus den Bereitschaften, der    

Wasserwacht, der Katastrophenschutzeinheiten und anderer 
Einsatzformationen des Deutschen Roten Kreuzes 

 
 

Inhalte:  > Bildung eines Leitungswillens 
> Der Führungsvorgang 
> Einsatz bei besonderen Lagen 
> Rechtliche und strukturelle Grundlagen des  
    Zivilschutzes 
> Rechtliche Grundlagen des Katastrophenschutzes 
> Organisation und Aufbau des Katastrophenschutzes 
> Einsatzabläufe 
> Zusammenarbeit 
> Konfliktbewältigung 

 
Die Inhalte entsprechen darüber hinaus auch den  Themenblöcken 
III und VI des Moduls „Leiten von Rotkreuzgemeinschaften“ und den 
Themen 2, 3.1, 3.2 des Moduls „Führen im Einsatz IV“.  

  
 
Voraussetzung:  Abgeschlossene Ausbildung für Leitungs- und Führungskräfte Teil A 
 
 
Organisation und Anmeldung: 

Anmeldungen erfolgen schriftlich durch die Kreisbereitschafts-
leitungen mit dem entsprechenden Anmeldeformular beim DRK-
Landesverband Schleswig-Holstein e.V., Abteilung Nationale 
Hilfsgesellschaft. 

   Jürgen Poth, Fax: 0431 / 57 07-147, mail: juergen-poth@drk-sh.de 
   Axel Stange, Fax: 0431 / 5707 – 147, mail: axel-stange@drk-sh.de 
 
   Meldetermin:  spätestens sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
 

Die Einladungen erfolgen, nach Absprache mit den 
Kreisbereitschaftsleitungen,  durch die Fachabteilung des DRK- 
Landesverbandes  

 
 

DRK-Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V. 
 

Ausbildung für Leitungs- und 
Führungskräfte der Gemeinschaften, 
Bereitschaften und Wasserwacht Teil B 



 
 

Kosten: Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Durchführung 
übernimmt der DRK-Landesverband. Verdienstausfälle und 
Fahrtkosten sind vom entsendenden Verband zu tragen. 

 
 
Termine:  16. Lehrgang 
   24.04.2010 und 25.04.2010, 
   08.05.2010 und 09.05.2010 und 

05.06.2010 und 06.06.2010 
 
17. Lehrgang 
13.11.2010 und 14.11.2010, 
27.11.2010 und 28.11.2010 und 
11.12.2010 und 12.12.2010 
 
Hinweise: 
Die Lehrgänge haben die Dauer von drei Wochenenden. 
Die Teilnahme an einzelnen Abschnitten ist nicht möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


